
Amtliche Bekanntmachung

i. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Romrnerskirchen Ni::.10
"Eckumer-Berg"

Der Rat der Gemeinde Rcmmerskirchen hat in seiher Sitzung am 04. 11. 1982
nach § 13 in Verbindung mit S2 (1) des Bundesbaugesetzes in der Fassung

der Beka~ntmachung vom 18. 08. 1976 (BGBI. 1.5. 2256) zuletzt geändert

aurch Gesetz vom 06. 07. 1979 (EGEl. I S. 949) in Verbindung mit § 4

und 28 der Gemeindeordnung (GO) fCr das Land Nordrheln-Westfalcn in der

Fassung der Bekanntmachung vom 01. 10. 1979 (GV NW S. 594) di.e 1. '!-=r

einfachte Äi1derung des Eebauungsplanes Rommerskirchen Nr.. 10 "Eckumer

Berg" als Satzung dahlngetend beschlossen, daß auf dem Teil des Grund

stückes Gemarkung Rommerskirchen, Flur 20, Flurstück ·162. der im Be

bau~ngsplan als Wohngebiet festgesetzt ist, die Festsetzungen des Bauge

bietes mit .~t und Maß, Bauweise und gestalterische restsetzungen ein~

schließlich der überbaubaren Flächen und der Fläche für eine C:~rage
aufzuheben sind. Anstelle dessen ist die Grünfläche mit der Z~eckbe

stimmung "Gartenland" festzusetzen und für einen Teilbereich von 2 III

Breite parallel zum ~1ornweg ist öffentli.che Grünf12che mit der Z~eck

bestimmung 11 Parkanlagen 11 festzusetzen.

Mit dem Tage dieser Bekanntmachung wird die vereinfachte Änderung des

Bebauungsplanes gemäß § 12 BEauG rechtsverbindlich. Der geänderte Be
bauungsplan liegt beim Bau~~t der Gemeinde Rcmmerskirchen iln Rath3us

in Eckum. Ba~nstraße 51, während der Dienststu~d2n öffentlich aus.

Es wird auf folgendes ~ingewiesen:

!p Nach §§14 c BEauS kann der Entschädigungsberechtiste ~ntschädlgung

verlangen, ~enn nie in dem §§39 j, 40 und 42 bis 44 BB~~G bezeichnEten

Vermögensn~chtei18 eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des An

spruches dadurch herbeiführen, daß er die Leistungen der Entschädiguny

schriftlich b8i den Entschädigungsfliclltigen beantragt. Ein Entschädigungs
antrag erlicht, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf d~s Ka

lenderjahres in dem die vorstehend bezeichneten Vermögensnachteile

eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.

2, Nach §§155 a ßBauG ist eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor

sehr ifter. des Eundesbaugesetzes beim zustandekoITunen dieser Satzung

unbeachtlicht, wenn Sie nicht schriftlich unter Bezeichnung der Ver

letzung innerhalb eines Jahres seit Inkrafttreten dieser Satzung

gegenüber der Gemeinde Honunerskirchen geltend gemac:ht Viorden ist.

Dies gilt nicht wenn die Vorschriften über die Genehmigung oder die
Veröffentlichung des Eebauungsplanes verletzt ~orden sind.

3. Gemäß § 4. (6) der GO kann die Verletzung von Verfahrens- oder Form

vorschriften der Gemeindeverordnung gegen diese Satzung ~ach ~~lauf

eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend semacht werden,
es sei dp.nn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht
~orden,
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c) der Gemeindedirektor hat den Ratsbeschluß vorher beanstandet

oder

d) der Form- bzw. Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde

Rommerskirchen vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts

vorschrift und die Tatsache bezeichnet ~orden, die den Mangel

ergibt.

Rommerskirchen '; den 21. Dezember 1902

Der Eürgermeister:

(Faller)
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